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§ 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
DIE NACHSTEHENDEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN SIND GRUNDLAGE ALL UNSERER ANGEBOTE, LIEFERUNGEN UND SONSTIGEN LEISTUNGEN UND GELTEN MIT 

AUFTRAGSANNAHME DURCH UNS ALS VEREINBART. SIE GELTEN AUCH FÜR ALLE KÜNFTIGEN GESCHÄFTE MIT DEM VERTRAGSPARTNER, AUCH WENN IHRE 
GELTUNG NICHT NOCHMALS AUSDRÜCKLICH VEREINBART WIRD. GEGENBESTÄTIGUNGEN DES VERTRAGSPARTNERS UNTER HINWEIS AUF DESSEN 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN WIRD HIERMIT WIDERSPROCHEN. EINE ABWEICHUNG VON UNSEREN BEDINGUNGEN BEDARF IM EINZELFALL UNSERER 
AUSDRÜCKLICHEN SCHRIFTLICHEN ZUSTIMMUNG. 

 
§ 2 ENTWÜRFE UND DESIGNVORGABEN 
(1) SOWEIT DER VERTRAGSPARTNER UNS ENTWÜRFE, DESIGNVORGABEN ODER IM ZUSAMMENHANG HIERMIT STEHENDE WERKZEUGE, EINRICHTUNGEN, 

ZEICHNUNGEN ODER MUSTER (IM FOLGENDEN: BEARBEITUNGSUNTERLAGEN) ZUR VERFÜGUNG STELLT, SIND DIESE KOSTENFREI EINZUSENDEN. SIE LAGERN 
AUF GEFAHR DES VERTRAGSPARTNERS. EDEN DESIGN IST AUCH DANN NICHT VERPFLICHTET, DIE BEARBEITUNGSUNTERLAGEN ZU ÄNDERN, WENN DIES AUS 

VERFAHRENSTECHNISCHEN GRÜNDEN ODER ZUR MINIMIERUNG DES RISIKOS NOTWENDIG ERSCHEINT, UNBESCHADET DER HAFTUNG DES KÄUFERS FÜR DIE 

VERFAHRENSTECHNISCH RICHTIGE KONSTRUKTION UND DIE DEN VERWENDUNGSZWECK SICHERNDE ABBILDUNGEN DIESER VORGABEN. DIE KOSTEN FÜR DIE 

INSTANDHALTUNG, ÄNDERUNG UND DEN EINSATZ DIESER VORGABEN TRÄGT DER KÄUFER. NICHT BENÖTIGTE BEARBEITUNGSUNTERLAGEN SENDET EDEN 
DESIGN AUF KOSTEN DES VERTRAGSPARTNERS AN  DIESEN ZURÜCK BZW. STELLT DIE UNTERLAGEN ZUR ABHOLUNG BEREIT. ERFOLGT EINE ABHOLUNG 
NICHT INNERHALB VON DREI JAHREN NACH MITTEILUNG DER BEREITSTELLUNG, IST EDEN DESIGN ZUR WEITEREN AUFBEWAHRUNG NICHT VERPFLICHTET UND 
BERECHTIGT, DIE BEARBEITUNGSUNTERLAGEN AUF KOSTEN UND GEFAHR DES VERTRAGSPARTNERS AN DIESEN ZURÜCKZUSENDEN.  

(2) SOWEIT DER VERTRAGSPARTNER FÜR VON EDEN DESIGN ANZUFERTIGENDE ODER ZU BESCHAFFENDE BEARBEITUNGSUNTERLAGEN ZEICHNUNGEN EINSENDET 
ODER ANGABEN MACHT, IST ER DAFÜR VERANTWORTLICH, DAS DIE NACH SEINEN ZEICHNUNGEN UND/ODER ANGABEN ANGEFERTIGTEN ODER BESCHAFFTEN 
BEARBEITUNGSUNTERLAGEN DEM VERTRAGSZWECK DIENEN. MÜSSEN AUFGRUND FEHLERHAFTER ZEICHNUNGEN UND/ODER ANGABEN DES 
VERTRAGSPARTNERS NEUE BEARBEITUNGSUNTERLAGEN ANGEFERTIGT ODER BESCHAFFT WERDEN, TRÄGT DER VERTRAGSPARTNER DIE HIERBEI 
ENTSTEHENDEN KOSTEN. 

(3) WERDEN BEARBEITUNGSUNTERLAGEN IM RAHMEN EINER AUFTRAGSBEARBEITUNG DURCH EDEN DESIGN ANGEFERTIGT ODER BESCHAFFT, SO IST UND BLEIBT 
EDEN DESIGN EIGENTÜMER DIESER BEARBEITUNGSUNTERLAGEN VORBEHALTLICH EINER ABWEICHENDEN INDIVIDUELLEN VEREINBARUNG AUCH DANN, WENN 
DEM VERTRAGSPARTNER DIE KOSTEN FÜR DIE ANFERTIGUNG ODER BESCHAFFUNG IN RECHNUNG GESTELLT WERDEN.  

 
§ 3 ANGEBOT, LIEFERUNG, LIEFERFRIST 
(1) IST EINE BESTELLUNG ALS ANGEBOT GEMÄß § 145 BGB ZU QUALIFIZIEREN, KÖNNEN WIR DIESES INNERHALB VON VIER WOCHEN ANNEHMEN. DER AUFTRAG 

KOMMT ZUSTANDE MIT ZUGANG DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG DURCH DIE FA. EDEN DESIGN GMBH BEIM VERTRAGSPARTNER. 
(2) TEILLIEFERUNGEN UND LIEFERUNGEN VOR ABLAUF DES LIEFERTERMINS SIND ZULÄSSIG, SOWEIT SIE DEM VERTRAGSPARTNER ZUMUTBAR SIND. 
(3) DIE VON EDEN DESIGN ANGEGEBENE LIEFERZEIT IST UNVERBINDLICH. SIE WIRD GERECHNET VOM TAGE DER SCHRIFTLICH FIXIERTEN KLARSTELLUNG ALLER 

AUSFÜHRUNGSEINZELHEITEN UND DEM VORLIEGEN ALLER SONSTIGER VORAUSSETZUNGEN, DIE DER VERTRAGSPARTNER ZU ERFÜLLEN HAT WIE DIE 
EINREICHUNG SÄMTLICHER VON IHM ZU LIEFERNDER UNTERLAGEN, DIE ERTEILUNG ERFORDERLICHER GENEHMIGUNGEN UND FREIGABEN ETC.. WERDEN 
DIESE VORAUSSETZUNGEN NICHT RECHTZEITIG ERFÜLLT, VERLÄNGERT SICH DIE LIEFERFRIST ANGEMESSEN.  

(4) DIE LIEFERFRIST IST EINGEHALTEN MIT RECHTZEITIGER MELDUNG DER VERSANDBEREITSCHAFT ODER WENN DIE WARE BIS ZU IHREM ABLAUF DAS WERK 
VERLASSEN HAT. DIE LIEFERFRIST GILT ALS EINGEHALTEN, WENN DIE ABSENDUNG DER WARE AUS GRÜNDEN, DIE EDEN DESIGN NICHT ZU VERTRETEN HAT, 
UNTERBLEIBT. 

(5) WERDEN VERSAND ODER ZUSTELLUNG AUF WUNSCH ODER DURCH VERSCHULDEN DES VERTRAGSPARTNERS UM MEHR ALS EINEN MONAT NACH ANZEIGE DER 
VERSANDBEREITSCHAFT VERZÖGERT, KÖNNEN WIR DEM VERTRAGSPARTNER FÜR JEDEN ANGEFANGENEN MONAT LAGERGELD IN HÖHE VON 0,5 % DES 
PREISES DER LIEFERGEGENSTÄNDE, HÖCHSTENS JEDOCH INSGESAMT 5 % BERECHNEN, ES SEIN DENN, WIR KÖNNEN HÖHERE LAGERKOSTEN NACHWEISEN. 
DER VERTRAGSPARTNER KANN DEN NACHWEIS ERBRINGEN, DAß LAGERKOSTEN ÜBERHAUPT NICHT ENTSTANDEN ODER ABER WESENTLICH NIEDRIGER ALS DIE 
PAUSCHALE ANGEFALLEN SIND.  

(6) BEI VORLIEGEN DER GESETZLICHEN VORAUSSETZUNGEN BEHÄLT SICH EDEN DESIGN DIE GELTENDMACHUNG EINES WEITEREN VERZÖGERUNGSSCHADENS 
VOR. 

(7) FÜR DEN FALL, DAß WIR MIT UNSERER LEISTUNG IN VERZUG KOMMEN, IST DER VERZÖGERUNGSSCHADEN DES VERTRAGSPARTNERS AUF DEN TYPISCHEN, 
VORHERSEHBAREN SCHADEN BEGRENZT. INSBESONDERE HAT DER VERTRAGSPARTNER IN DIESEM FALL KEINEN ANSPRUCH AUF ERSATZ DES ENTGANGENEN 
GEWINNS. UNTER SETZEN UND EINHALTUNG EINER ANGEMESSENEN NACHFRIST KANN DER VERTRAGSPARTNER VOM VERTRAG ZURÜCKTRETEN, WENN MIT 
DEN ARBEITEN NOCH NICHT BEGONNEN WURDE.  

 
§ 4 DAUERABSCHLUß 
BEI ABSCHLUß VON DAUERLIEFERUNGSVERTRÄGEN SIND EDEN DESIGN ABRUFE UND SPEZIFIKATIONEN FÜR ANNÄHERND GLEICHE MONATSMENGEN AUFZUGEBEN. 

WIRD NICHT ODER NICHT RECHTZEITIG ABGERUFEN ODER SPEZIFIZIERT, SO IST EDEN DESIGN BERECHTIGT, ENTWEDER NACH EIGENEM ERMESSEN OHNE 
ABRUF ZU LIEFERN ODER BEI VORLIEGEN DER GESETZLICHEN VORAUSSETZUNGEN DEN VERZÖGERUNGSSCHADEN ERSETZT ZU VERLANGEN ODER VON DEM 
VERTRAG – SOWEIT BIS DAHIN NICHT ERFÜLLT – ZURÜCKZUTRETEN. 

 
§ 5 GEWICHT, MAßE, STÜCKZAHLEN 
(1) MAßE UND GEWICHTE, DIE IN UNSEREN ABBILDUNGEN, ZEICHNUNGEN UND SCHRIFTSTÜCKEN ENTHALTEN SIND, SIND ANNÄHERND MAßGEBEND UND 

UNVERBINDLICH. ABÄNDERUNGEN SIND VORBEHALTEN. MEHR- ODER MINDERGEWICHTE IM RAHMEN HANDELSÜBLICHER TOLERANZ BERECHTIGEN NICHT ZUR 
BEANSTANDUNG UND MINDERUNG.  

(2) ABWEICHUNGEN BEI KLEINTEILEN IN DER STÜCKZAHL BIS ZU 10 % MEHR ODER WENIGER GEGENÜBER DEM AUFTRAG SIND ZULÄSSIG.  
(3) FÜR DIE BERECHNUNG SIND DIE VON UNS ANGEGEBENEN GEWICHTE, MAßE UND STÜCKZAHLEN MAßGEBEND. 
(4) BEI ABKANTARBEITEN BEHALTEN WIR UNS EINE TOLERANZ VON 1 MM +/- PRO SCHENKEL VOR. 
 
§ 6 ÜBERGABE, ABNAHME, GEFAHRENÜBERGANG 
(1) GRUNDSÄTZLICH HAT DER KÄUFER DIE FERTIGGESTELLTE WARE BEI EDEN DESIGN ABZUHOLEN. MIT ÜBERGABE DER WARE AN DEN KÄUFER/ABNAHME TRITT 

DER GEFAHRENÜBERGANG EIN. 
(2) IM FALLE DER VERSENDUNG DER WARE GEHT DIE GEFAHR AUF DEN KÄUFER ÜBER MIT ÜBERGABE AN DEN SPEDITEUR ODER FRACHTFÜHRER, SPÄTESTENS 

JEDOCH MIT VERLASSEN DES WERKES. INSBESONDERE GEHT DIE GEFAHR ZU DIESEN ZEITPUNKTEN AUCH DANN ÜBER, WENN FRACHTFREIE LIEFERUNG  
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VEREINBART WURDE. DAS GLEICHE GILT BEI UNMÖGLICHKEIT DER VERSENDUNG. 
(3) VEREINBAREN DIE PARTEIEN DIE VERSENDUNG DER WARE VON EDEN DESIGN AN DEN KÄUFER, VERBLEIBT EDEN DESIGN DIE WAHL DES VERSANDWEGES UND 

DER BEFÖRDERUNG.  
(4) AKZEPTIERT DER VERTRAGSPARTNER EINEN DESIGNENTWURF AUF DEN ORIGINAL-ELEMENTEN ALS MASSTÄBLICHE ZEICHNUNG ODER ALS FILM VOR DEM 

ÄTZEN UND/ODER BEARBEITEN ALS VERTRAGSGEMÄß, NIMMT ER DAS PRODUKT INSOWEIT ZU DIESEM ZEITPUNKT AB (TEIL-/DESIGNABNAHME). DIES GILT NUR, 
WENN DIE PARTEIEN DIE DESIGNABNAHME INDIVIDUELL VEREINBART HABEN. DIE DESIGNABNAHME GILT – SOWEIT INDIVIDUELL VERBEINBART - ALS ERFOLGT, 
WENN DER VERTRAGSPARTNER TROTZ AUFFORDERUNG, DIE AUCH TELEPHONISCH ERFOLGEN KANN, KEINE DESIGNABNAHME VORNIMMT.  

 
§ 7 LOHNARBEITEN 
ENTSTEHT BEI LOHNARBEITEN TROTZ SACHGEMÄßER BEHANDLUNG AUSSCHUß, WIRD HIERFÜR KEIN ERSATZ GELEISTET. DIES GILT AUCH FÜR DAS UNS ZUR 
BEARBEITUNG BEIGESTELLTE MATERIAL. 
 
§ 8 VERPACKUNG, MONTAGESCHUTZ 
(1) EDEN DESIGN FÜHRT DIE VERPACKUNG DER WARE MIT GRÖßTER SORGFALT AUS. AUSFÜHRUNG UND ART STEHT IM ERMESSEN VON EDEN DESIGN. AUF 

UNSER VERLANGEN IST VERPACKUNGSMATERIAL UNVERZÜGLICH FRACHTFREI ZURÜCKZUSENDEN. GUTSCHRIFT ERFOLGT ZU 2/3 DES BERECHNETEN WERTES, 
JEDOCH NUR, WENN DAS MATERIAL WIEDERVERWENDBAR BEI UNS EINTRIFFT.  

(2) SIND VON UNS GELIEFERTE TEILE MIT EINER SCHUTZFOLIE BESCHICHTET, SO IST DIESE SPÄTESTENS 6 WOCHEN NACH DER LIEFERUNG ZU ENTFERNEN.  
 
§ 9 PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
(1) UNSERE PREISE VERSTEHEN SICH AB WERK AUSSCHLIEßLICH VERPACKUNG UND ZUZÜGLICH DER JEWEILS GELTENDEN UMSATZSTEUER, ABER UNVERZOLLT. 

FÜR AUFTRÄGE, FÜR DIE KEINE PREISE VEREINBART SIND, GELTEN UNSERE PREISE ZUM LIEFERZEITPUNKT 
(2) ZAHLUNGEN SIND IN BAR UND INNERHALB VON 30 TAGEN NACH RECHNUNGSDATUM OHNE ABZUG ZU LEISTEN. KOMMT DER VERTRAGSPARTNER MIT DER 

ZAHLUNG IN VERZUG, SIND WIR BERECHTIGT, ZINSEN IN HÖHE VON (NOCH EINSETZEN VON MDT.) ZU BERECHNEN.  
(3) NDERN SICH DIE FÜR DIE PREISBILDUNG MAßGEBLICHEN KOSTENFAKTOREN (FERTIGUNGSMATERIAL, ENERGIE, BETRIEBSSTOFFE, LÖHNE UND GEHÄLTER ETC.) 

IN DER ZEIT VOM ABSCHLUß DES VERTRAGES BIS ZUM VERTRAGLICH VORGESEHENEN ZEITPUNKT DER LIEFERUNG WESENTLICH, SIND WIR ZUM AUSGLEICH 
SOLCHER KOSTENSTEIGERUNGEN BEFUGT, VOM VERTRAGSPARTNER IN ABÄNDERUNG DER ANGEBOTENEN BZW. BESTÄTIGTEN PREISE DIE VEREINBARUNG 
NEUER PREISE ZU VERLANGEN. KOMMT EINE EINIGUNG NICHT ZUSTANDE, SIND WIR BERECHTIGT, VOM VERTRAG ZURÜCKZUTRETEN. BEI REDUZIERUNG DER IN 
SATZ 1 GENANNTEN KOSTENFAKTOREN HAT IN ENTSPRECHENDER ANWENDUNG DER VORSTEHENDEN REGELUNG DER VERTAGSPARTNER EINEN ANSPRUCH 
AUF VEREINBARUNG EINER ENTSPRECHENDEN PREISREDUZIERUNG UND MANGELS EINIGUNG DAS RECHT, VOM VERTRAG ZURÜCKZUTRETEN. WESENTLICH IST  
EINE ÄNDERUNG DER KOSTENFAKTOREN, WENN ZWISCHEN ABSCHLUß DES VERTRAGES UND ZEITPUNKT DER LIEFERUNG ODER ABNAHME EINE 
KOSTENDIFFERENZ VON MEHR ALS 10 % EINGETRETEN IST. 

(4) WIRD EINE ZAHLUNG MIT LETTER OF CREDIT (LC) BZW. AKKREDITIV VEREINBART, GEBEN WIR DIE FORMALIEN DES LC/AKKREDITIV VOR. DIE KOSTEN DES 
LC/AKKREDITIV TRÄGT DER VERTRAGSPARTNER. BEI VERZÖGERUNGEN DER LEISTUNG, DIE WIR NICHT ZU VERTRETEN HABEN, HAT DER VERTRAGSPARTNER 
GEGENÜBER UNS DAS LC/AKKREDITIV ZU VERLÄNGERN. DEN VERLÄNGERUNGSZEITRAUM BESTIMMEN WIR. DIE HIERDURCH ENTSTEHENDEN KOSTEN TRÄGT 
DER VERTRAGSPARTNER. 

 
(5) WIRD UNS NACH ABSCHLUß DES VERTRAGES BEKANNT, DAß UNSER ANSPRUCH AUF DIE GEGENLEISTUNG DURCH MANGELNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES 

VERTRAGSPARTNERS GEFÄHRDET IST, SO KÖNNEN WIR DIE LEISTUNG VERWEIGERN, BIS DER VERTRAGSPARTNER DIE ZAHLUNG VOLLSTÄNDIG BEWIRKT ODER 
SICHERHEIT FÜR SIE GELEISTET HAT. DASSELBE GILT, WENN DER VERTRAGSPARTNER MIT EINER ZAHLUNG IN VERZUG GERÄT. 

(6) DER VERTRAGSPARTNER KANN NUR MIT FORDERUNGEN AUFRECHNEN, DIE UNBESTRITTEN ODER RECHTSKRÄFTIG FESTGESTELLT SIND. 
 
§ 10 GEWÄHRLEISTUNG 
(1) DER VERTRAGSPARTNER IST VERPFLICHTET, GEMÄß § 377 HGB DIE ENTGEGENGENOMMENE WARE SOFORT ZU PRÜFEN UND UNS EVENTUELLE 

BEANSTANDUNGEN UMGEHEND SCHRIFTLICH BEKANNT ZU GEBEN, UND ZWAR OFFENSICHTLICHE MÄNGEL UNVERZÜGLICH, SPÄTESTENS ABER INNERHALB VON 
10 TAGEN NACH EMPFANG DER LIEFERUNG UND VERSTECKTE MÄNGEL UNVERZÜGLICH NACH ENTDECKEN DES MANGELS, SPÄTESTENS 10 TAGE NACH 
ENTDECKEN DES MANGELS. EINE ETWAIGE BEARBEITUNG ODER VERÄNDERUNG DER WARE IST SOFORT EINZUSTELLEN. BEI NICHTBEACHTUNG GEHT DER 
VERTRAGSPARTNER JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGSRECHTE VERLUSTIG.  

(2) NACH ABLAUF VON 6 MONATEN NACH ÜBERGABE BZW. ABNAHME (GEFAHRENÜBERGANG) KANN DER VERTRAGSPARTNER GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE 
NICHT MEHR GELTEND MACHEN. DIESE FRIST GILT NICHT, SOWEIT DAS GESETZ EINE VERKÜRZUNG DER IN DEN §§ 438, 479, 634A BGB GENANNTEN FRISTEN 
NICHT ZULÄSST. 

(3) SIND DIE GELIEFERTEN GEGENSTÄNDE MIT EINEM MANGEL BEHAFTET, KANN EDEN DESIGN NACH SEINER WAHL NACHERFÜLLEN, UND ZWAR DURCH LIEFERUNG 
EINER MANGELFREIEN SACHE ODER BESEITIGUNG DES MANGELS. EDEN DESIGN IST ZUVOR GELEGENHEIT ZU GEBEN, AN ORT UND STELLE DEN GERÜGTEN 
MANGEL SELBST ODER DURCH EINEN VERTRETER FESTZUSTELLEN. ZUR MÄNGELBESEITIGUNG IST EDEN DESIGN ANGEMESSEN ZEIT UND GELEGENHEIT ZU 
GEWÄHREN. IM FALLE DES FEHLSCHLAGENS DER NACHERFÜLLUNG ODER WENN WIR DIE NACHERFÜLLUNG INSGESAMT VERWEIGERN ODER DIE 
NACHERFÜLLUNG UNZUMUTBAR IST, WIRD DEM VERTRAGSPARTNER DAS RECHT VORBEHALTEN, DAS ENTGELT ZU MINDERN ODER NACH SEINER WAHL VOM 
VERTRAG ZURÜCKZUTRETEN. 

(4) MATERIALSPEZIFISCHES VERHALTEN BEI BUNTMETALLEN ODER BEI GEGEN UNSERER EMPFEHLUNG VOM VERTRAGSPARTNER VORGEGEBENEN 
WERKSTOFFGÜTEN ANDERER METALLE UND WERKSTOFFE, NATÜRLICHER VERSCHLEIß UND ANDERE UMSTÄNDE, AUF DIE EDEN DESIGN KEINEN EINFLUß HAT, 
WIE FEHLER IN DER VOM KÄUFER VORGESCHRIEBENEN BAUART, UNSACHGEMÄßE BEHANDLUNG UND ÜBERBEANSPRUCHUNG, SCHLIEßEN JEGLICHE 
GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE DES VERTRAGSPARTNERS AUS.  

(5) FÜR LACKVERSIEGELUNGEN UND DIE VERWENDUNG VON KLARLACKEN GEWÄHREN WIR IM RAHMEN DER VERARBEITUNGSRICHTLINIEN DER LACKHERSTELLER. 
(6) DIE NICHTBEACHTUNG VON UNS GEGEBENER PFLEGE- UND BEHANDLUNGSHINWEISE, BESONDERS FÜR MIT LACK BEHANDELTE OBERFLÄCHEN, FÜHRT ZUM 

AUSSCHLUß JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG.  
(7) EDEN DESIGN HAFTET IM RAHMEN DER VERTRAGLICHEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR SCHÄDEN – AUßER BEI SCHÄDEN AUS DER VERLETZUNG DES LEBENS, DES 

KÖRPERS ODER DER GESUNDHEIT – NUR FÜR VORSATZ UND GROBE FAHRLÄSSIGKEIT EINSCHLIEßLICH VORSATZ UND GROBE FAHRLÄSSIGKEIT SEINER 
VERTRETER UND ERFÜLLUNGSGEHILFEN, SOWEIT NICHT NACHFOLGEND ETWAS ANDERES BESTIMMT IST. DIE HAFTUNG FÜR EINFACHE ODER LEICHTE 
FAHRLÄSSIGKEIT IST AUSGESCHLOSSEN, SOWEIT ES SICH NICHT UM DIE VERLETZUNG EINER VERTRAGSWESENTLICHEN PFLICHT IM SINNE DER 
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RECHTSPRECHUNG DES BUNDESGERICHTSHOFES HANDELT. SOWEIT DER VORGENANNTE HAFTUNGSAUSSCHLUß WEGEN DER VERLETZUNG EINER 
VERTRAGSWESENTLICHEN PFLICHT NICHT GREIFT, HAFTET EDEN DESIGN NUR FÜR DIE VERTRAGSTYPISCHEN, VORHERSEHBAREN SCHÄDEN. WEITERGEHENDE 
ANSPRÜCHE DES VERTRAGSPARTNERS (INSBESONDERE MANGELFOLGESCHÄDEN) SIND AUSGESCHLOSSEN. DIE VORSTEHENDEN 
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN BZW. HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN NICHT BEI VERLETZUNG VORVERTRAGLICHER HINWEIS- UND AUFKLÄRUNGSPFLICHTEN. 

 
§ 11 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG AUßERHALB DER GEWÄHRLEISTUNG, VERTRAGSSTRAFE 
EDEN DESIGN HAFTET FÜR SCHÄDEN AUßERHALB DER ZIFF. 10 (7)  - AUßER BEI SCHÄDEN AUS DER VERLETZUNG DES LEBENS, DES KÖRPERS ODER DER 
GESUNDHEIT – EBENFALLS NUR NACH MAßGABE DER ZIFF. 10 (7). DIE VORSTEHENDEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN BZW. HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN 
EBENFALLS NICHT BEI VERLETUNG VORVERTRAGLICHER HINWEIS – UND AUFKLÄRUNGSPFLICHTEN. VERTRAGSSTRAFEN WERDEN AUCH AUßERHALB DER 
GEWÄHRLEISTUNG NICHT ANERKANNT. 
 
§ 12 HÖHERE GEWALT 
HÖHERE GEWALT, UNRUHEN, STREIK, AUSSPERRUNG, BETRIEBSSTÖRUNGEN JEDER ART, BEHÖRDLICHE MAßNAHMEN, AUSBLEIBEN VON MATERIALLIEFERUNGEN 
SOWIE SONSTIGE VERZÖGERUNGEN IM HERSTELLUNGSVERFAHREN, DIE OHNE UNSER VERSCHULDEN EINTRETEN, SCHIEBEN DEN LIEFERTERMIN ENTSPRECHEND 
HINAUS, JEDOCH NICHT ÜBER 2 MONATE DES VEREINBARTEN TERMINS ZUZÜGLICH EINER ANGEMESSENEN ANLAUFZEIT. NACH ABLAUF DIESER ZEITSPANNE IST JEDE 
SEITE ZUM RÜCKTRITT BERECHTIGT. SCHADENSERSATZANSPRÜCHE KÖNNEN IN KEINEM DER GENANNTEN FÄLLE GELTEND GEMACH WERDEN. 
 
§ 13 EIGENTUMSVORBEHALT 
(1) DIE GEGENSTÄNDE DER LIEFERUNGEN (VORBEHALTSWARE) BLEIBEN BIS ZUR VOLLSTÄNDIGEN ERFÜLLUNG SÄMTLICHER UNS GEGEN DEN VERTRAGSPARTNER 

AUS DER GESCHÄFTSVERBINDUNG ZUSTEHENDEN ANSPRÜCHE UNSER EIGENTUM (ERWEITERTER EIGENTUMSVORBEHALT). SOWEIT DER WERT ALLER 
SICHERUNGSRECHTE, DIE UNS ZUSTEHEN, DIE HÖHE ALLER GESICHERTEN ANSPRÜCHE UM MEHR ALS 20 % ÜBERSTEIGT, WERDEN WIR AUF WUNSCH DES 
VERTRAGSPARTNERS EINEN ENTSPRECHENDEN TEIL DER SICHERUNGSRECHTE FREIGEBEN.  

(2) WÄHREND DES BESTEHENS DES EIGENTUMSVORBEHALTS IST DEM VERTRAGSPARTNER EINE VERPFÄNDUNG ODER SICHERUNGSÜBEREIGNUNG DER 
VORBEHALTSWARE UNTERSAGT. VERÄUßERT DER VERTRAGSPARTNER VORBEHALTSWARE WEITER, SO TRITT ER UNS BEREITS JETZT SEINE KÜNFTIGEN 
FORDERUNGEN AUS DER WEITERVERÄUßERUNG GEGEN SEINE KUNDEN MIT ALLEN NEBENRECHTEN  - EINSCHLIEßLICH ETWAIGER SALDOFORDERUNGEN – 
SICHERUNGSHALBER AB, OHNE DAß ES NOCH WEITERER BESONDERER ERKLÄRUNGEN BEDARF (VERLÄNGERTER EIGENTUMSVORBEHALT). WIRD DIE 
VORBEHALTSWARE ZUSAMMEN MIT ANDEREN GEGENSTÄNDEN WEITERVERÄUßERT, OHNE DAß FÜR DIE VORBEHALTSWARE EIN EINZELPREIS VEREINBART 
WURDE, SO TRITT UNS DER VERTRAGSPARTNER MIT VORRANG VOR DER ÜBRIGEN FORDERUNG DENJENIGEN TEIL DER GESAMTFORDERUNG AB, DER DEM VON 
UNS IN RECHNUNG GESTELLTEN PREIS DER VORBEHALTSWARE ENTSPRICHT. BEI GLAUBHAFTMACHUNG EINES BERECHTIGTEN INTERESSES HAT UNS DER 
VERTRAGSPARTNER DIE ZUR GELTENDMACHUNG UNSERER RECHTE GEGEN DEN KUNDEN ERFORDERLICHEN AUSKÜNFTE ZU ERTEILEN UND DIE 
ERFORDERLICHEN UNTERLAGEN, SOWEIT SIE SICH IN SEINEM BESITZ BEFINDEN, AUSZUHÄNDIGEN. 

(3) BIS AUF WIDERRUF IST DER VERTRAGSPARTNER ZUR EINZIEHUNG DER ABGETRETENEN FORDERUNGEN AUS DER WEITERVERÄUßERUNG BEFUGT. BEI 
VORLIEGEN EINES WICHTIGEN GRUNDES, INSBESONDERE BEI ZAHLUNGSVERZUG, ZAHLUNGSEINSTELLUNG, ERÖFFNUNG EINES INSOLVENZVERFAHRENS, 
WECHSELPROTEST ODER WENN VERGLEICHBARE BEGRÜNDETE ANHALTSPUNKTE VORLIEGEN, DIE EINE ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT DES VERTRAGSPARTNERS 
NAHE LEGEN, SIND WIR BERECHTIGT, DIE EINZIEHUNGSBEFUGNIS DES VERTRAGSPARTNERS ZU WIDERRUFEN. AUßERDEM KÖNNEN WIR IN DIESEN FÄLLEN NACH 
VORHERIGER ANDROHUNG DER OFFENLEGUNG DER SICHERUNGSABTRETUNG BZW. DER VERWERTUNG DER ABGETRETENEN FORDERUNGEN UNTER 
EINHALTUNG EINER ANGEMESSENEN FRIST DIE SICHERUNGSABTRETUNG OFFENLEGEN, DIE ABGETRETENEN FORDERUNGEN VERWERTEN SOWIE DIE 
OFFENLEGUNG DER SICHERUNGSABTRETUNG DURCH DEN VERTRAGSPARTNER GEGENÜBER SEINEM KUNDEN VERLANGEN.  

(4) DEM VERTRAGSPARTNER IST ES GESTATTET, DIE VORBEHALTSWARE ZU VERARBEITEN, UMZUBILDEN ODER MIT ANDEREN GEGENSTÄNDEN ZU VERBINDEN. DIE 
VERARBEITUNG, UMBILDUNG ODER VERBINDUNG ERFOLGT MIT WIRKUNG FÜR UNS. DER VERTRAGSPARTNER VERWAHRT DIE NEUE SACHE FÜR UNS MIT DER 
SORGFALT EINES ORDENTLICHEN KAUFMANNS. DIE VERARBEITETE, UMGEBILDETE ODER VERBUNDENE SACHE GILT ALS VORBEHALTSWARE. 

(5) BEI VERARBEITUNG, UMBILDUNG ODER VERBINDUNG MIT ANDEREN, NICHT UNS GEHÖRENDEN GEGENSTÄNDEN STEHT UNS MITEIGENTUM AN DER NEUEN 
SACHE IN HÖHE DES ANTEILS ZU, DER SICH AUS DEM VERHÄLTNIS DES WERTES DER VERARBEITETEN, UMGEBILDETEN ODER VERBUNDENEN 
VORBEHALTSWARE ZUM WERT DER ÜBRIGEN VERARBEITETEN WARE ZUM ZEITPUNKT DER VERARBEITUNG, UMBILDUNG ODER VERBINDUNG ERGIBT. SOFERN 
DER VERTRAGSPARTNER ALLEINEIGENTUM AN DER NEUEN SACHE ERWIRBT, SIND WIR UNS MIT IHM DARÜBER EINIG, DAß ER UNS MITEIGENTUM AN DER DURCH 
VERARBEITUNG, UMBILDUNG ODER VERBINDUNG ENTSTANDENEN NEUEN SACHE IM VERHÄLTNIS DES WERTES DER VERARBEITETEN, UMGEBILDETEN ODER 
VERBUNDENEN WARE ZUM ZEITPUNKT DER VERARBEITUNG, UMBILDUNG ODER VERBINDUNG EINRÄUMT MIT DER GLEICHZEITIGEN ZUSAGE, DIE NEUE SACHE 
FÜR UNS UNENTGELTLICH ORDNUNGSGEMÄß ZU VERWAHREN. 

(6) FÜR DEN FALL DER VERÄUßERUNG DER NEUEN SACHE TRITT UNS DER VERTRAGSPARTNER HIERMIT SEINEN ANSPRUCH AUS DER WEITERVERÄUßERUNG 
GEGEN SEINEN KUNDEN MIT ALLEN NEBENRECHTEN SICHERUNGSHALBER AB, OHNE DASS ES NOCH WEITERER BESONDERER ERKLÄRUNGEN BEDARF. DIE 
ABTRETUNG GILT JEDOCH NUR IN HÖHE DES BETRAGES, DER DEM VON UNS IN RECHNUNG GESTELLTEN WERT DER VERARBEITETEN, UMGEBILDETEN ODER 
VERBUNDENEN VORBEHALTSWARE ENTSPRICHT. DER UNS ABGETRETENE FORDERUNGSANTEIL IST VORRANGIG ZU BEFRIEDIGEN. HINSICHTLICH DER 
EINZIEHUNGSERMÄCHTIGUNG SOWIE DEN VORAUSSETZUNGEN IHRES WIDERRUFS GILT DIE REGELUNG ZU ABS. 3 DIESER ZIFFER ENTSPRECHEND. 

(7) BEI PFÄNDUNGEN, BESCHLAGNAHMEN ODER SONSTIGEN VERFÜGUNGEN ODER EINGRIFFEN DRITTER HAT UNS DER VERTRAGSPARTNER UNVERZÜGLICH ZU 
BENACHRICHTIGEN. 

 
§ 14 GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE, URHEBERRECHTE 
(1) AN UNSEREN ZEICHNUNGEN, AUSDRUCKEN, MUSTERN ODER SKIZZEN (IM FOLGENDEN: GESTALTUNGSVORSCHLÄGE) SOWIE VON UNS ANGEFERTIGTEN ODER 

BESCHAFFTEN BEARBEITUNGSUNTERLAGEN (ZIFFER 2) BEHALTEN WIR UNS UNSERE EIGENTUMS – UND URHEBERRECHTLICHEN VERWERTUNGSRECHTE 
UNEINGESCHRÄNKT VOR. DIE GESTALTUNGSVORSCHLÄGE UND BEARBEITUNGSUNTERLAGEN DÜRFEN NUR NACH UNSERER VORHERIGEN ZUSTIMMUNG 
DRITTEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN UND SIND, WENN UNS DER AUFTRAG NICHT ERTEILT WIRD, UNS AUF VERLANGEN UNVERZÜGLICH ZURÜCKZUGEBEN. 

(2) ABS. 1 S. 1 DIESER ZIFFER  GILT ENTSPRECHEND FÜR DIE EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTLICHEN VERWERTUNGSRECHTE DES VERTRAGSPARTNERS AN 
SEINEN BEARBEITUNGSUNTERLAGEN (SIEHE ZIFFER 2); DIESE DÜRFEN JEDOCH SOLCHEN DRITTEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, DENEN WIR 
ZULÄSSIGERWEISE ARBEITEN ÜBERTRAGEN HABEN, SOFERN DIE UNTERLAGEN DES VERTRAGSPARTNERS FÜR DIE AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN 
ERFORDERLICH SIND. 

(3) ZUR ERHALTUNG SEINER RECHTE GEGENÜBER EDEN DESIGN MUß UNS DER VERTRAGSPARTNER AUSDRÜCKLICH AUF DAS BESTEHEN VON URHEBERRECHTEN 
ODER GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTEN AN SEINEN BEARBEITUNGSUNTERLAGEN HINWEISEN UND SICH DIE GELTENDMACHUNG ETWAIGER RECHTE 
VORBEHALTEN.  



 
ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 

   

(4) UNSERE URHEBERRECHTE ERSTRECKEN SICH AUCH AUF DEN FALL, DAß DER VERTRAGSPARTNER ANHAND UNSERER GESTALTUNGSVORSCHLÄGE UND/ODER 
BEARBEITUNGSUNTERLAGEN ARBEITEN MIT ANDEREN MATERIALIEN AUSFÜHRT ALS IN UNSEREN GESTALTUNGSVORSCHLÄGEN UND/ODER 
BEARBEITUNGSUNTERLAGEN VORGESCHLAGEN/VORGESEHEN. DAS GLEICHE GILT, WENN DER VERTRAGSPARTNER EINEN DRITTEN DIESE ARBEITEN 
AUSFÜHREN LÄSST.   

 
§ 15 GERICHTSSTAND, ERFÜLLUNGSORT 
SOWEIT DER AUFTRAGGEBER KAUFMANN, EINE JURISTISCHE PERSON DES ÖFFENTLICHEN RECHTS ODER ÖFFENTLICH-RECHTLICHES SONDERVERMÖGEN IST, IST 
GERICHTSSTAND FÜR BEIDE VERTRAGSTEILE BETREFFEND ALLER SICH AUS DEM VERTRAGSVERHÄLTNIS MITTELBAR UND UMITTELBAR ERGEBENDEN STREITIGKEITEN 
DER SITZ DER EDEN DESIGN GMBH IN ISERLOHN. GLEICHES GILT GEGENÜBER PERSONEN, DIE KEINEN ALLGEMEINEN GERICHTSSTAND IN DEUTSCHLAND HABEN 
ODER PERSONEN, DIE IHREN WOHNSITZ ODER GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTSORT NACH VERTRAGSSCHLUß AUßERHALB VON DEUTSCHLAND VERLEGT HABEN ODER 
DEREN WOHNSITZ ODER GEWÖHNLICHER AUFENTHALT IM ZEITPUNKT DER KLAGEERHEBUNG NICHT BEKANNT IST.  
FÜR DIE VERTRAGLICHEN BEZIEHUNGEN GILT DEUTSCHES RECHT UNDER AUSSCHLUß DES ÜBEREINKOMMENS DER VEREINTEN NATIONEN ÜBER VERTRÄGE ÜBER 
DEN INTERNATIONALEN WARENKAUF (CISG). 
§ 16 SALVATORISCHE KLAUSEL, SCHLUßBESTIMMUNGEN 
SOLLTEN EINZELNE BESTIMMUNGEN DES VERTRAGES MIT DEM VERTRAGSPARTNER EINSCHLIEßLICH EINER DER VORGENANNTEN BESTIMMUNGEN DIESER AGB AUS 
IRGENDEINEM GRUND NICHTIG, UNWIRKSAM ODER UNDURCHFÜHRBAR SEIN, SO BLEIBT DIE GÜLTIGKEIT DER ÜBRIGEN BESTIMMUNGEN UND DES ZUGRUNDE 
LIEGENDEN VERTRAGES DAVON UNBERÜHRT.   
ÜBERSCHRIFTEN IN DIESEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DIENEN LEDIGLICH DER ÜBERSICHTLICHKEIT UND DEFINIEREN ODER BEGRENZEN NICHT DIE BESTIMMUNGEN 
DIESER AGB ALS SOLCHE UND INSBESONDERE NICHT IN BEZUG AUF DEN INHALT DER EINZELNEN ABSCHNITTE 
 
EDEN DESIGN GMBH, FEBRUAR 2010 
 


